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ÄNDERUNGSANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, Gleichstellung, 
Gesundheit und Soziales (9. Ausschuss) 
- Drucksache 6/4898 - 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
- Drucksache 6/4468 - 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und des Kommunalsozialverbandsgesetzes 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

 

1. Ziffer 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In § 1 wird folgende Ziffer „1.“ eingefügt: 

 

„1. die Umsetzung des Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK),“ 

 

b) Die bisherigen Ziffern 1 und 2 werden Ziffern 2 und 3. 

 

2. In Ziffer 4 wird § 3 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach den Wörtern „Diesem gehören“ werden die Wörter „vier Mitglieder des Land-

tags“ eingefügt. 

 

b) Die Wörter „die oder der Vorsitzende des Sozialausschusses des Landtages Mecklen-

burg-Vorpommern“ werden gestrichen. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung_(Sozialrecht)
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c) Nach den Wörtern „Inneres und Sport,“ werden die Wörter „des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur,“ eingefügt. 

 

d) Nach den Wörtern „SELBSTHILFE Mecklenburg-Vorpommern e. V.,“ werden die 

Wörter „des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern der Angehörigen und 

Freunde psychisch Kranker (LApK), staatlicher Hochschulen des Landes aus dem 

Bereich des Sozialwesens, der Psychologie und der Psychiatrie sowie der Bürgerbeauf-

tragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern und zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter“ 

eingefügt. 

 

e) Die Wörter „und einer staatlichen Hochschule aus den Bereichen des Gesundheits- und 

Sozialwesens“ werden gelöscht. 

 

3. In Ziffer 17 wird in § 17 Absatz 2 die Angabe „72“ durch die Angabe „72,5“ sowie die 

Angabe „82,5“ durch die Angabe „82“ ersetzt.  

 

4. In Ziffer 18 wird in § 22 Satz 1 die Angabe „2021“ durch die Angabe „2020“ ersetzt. 

 

 

 

 
Helmut Holter und Fraktion 


